
Allgemeine Preise und Bedingungen  

der Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden 

ohne Leistungsmessung
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Gültig ab 01.03.2012

Die Ersatzversorgung mit elektrischer Energie erfolgt aufgrund der jeweils geltenden Verordnung über Allge-

meine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden* und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 

aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV vom 26.10.2006) und der 

Ergänzenden Bedingungen der N-ERGIE Aktiengesellschaft. Die N-ERGIE Aktiengesellschaft ist Ersatzversorger 

im Netzgebiet der N-ERGIE Netz GmbH.

* 	Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh  
	 nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke kaufen.  

Die Bruttopreise enthalten die Energielieferung, die Strom-
steuer, Abgaben gemäß dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz 
(EEG), die Kosten der Netznutzung, des Messstellenbetriebs 
und der Messung sowie die Mehrwertsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe.

Weitere Preise		  	

	 netto	 brutto

Stromwandlersatz	 21,70 €/Jahr	 25,82 €/Jahr

Kommunikationseinrichtung  

für Fernauslesung	 50,00 €/Jahr	 59,50 €/Jahr  

STROM ERSATZV GW ET	 Netto 	 Netto	 Brutto	

Eintarifzähler 		  ohne Stromsteuer	 mit Stromsteuer	

bis ca. 1.400 kWh/Jahr 	 Energiepreis 	 21,68 ct/kWh 	 23,73 ct/kWh 	 28,24 ct/kWh 

			   Grundpreis	 43,80 €/Jahr	 43,80 €/Jahr	 52,12 €/Jahr					  

ab ca. 1.400 kWh/Jahr 	 Energiepreis 	 19,70 ct/kWh 	 21,75 ct/kWh 	 25,88 ct/kWh 

		   	 Grundpreis	 71,70 €/Jahr 	 71,70 €/Jahr 	 85,32 €/Jahr

Die N-ERGIE rechnet immer die günstigere STROM ERSATZV GW ET-Preisregelung ab.
 

 

STROM ERSATZV GW DT	 Netto 	 Netto	 Brutto	

Doppeltarifzähler 		  ohne Stromsteuer	 mit Stromsteuer	

bis ca. 1.300 kWh/Jahr 	 Energiepreis HT	 22,91 ct/kWh 	 24,96 ct/kWh 	 29,70 ct/kWh 

		   	 Energiepreis NT	 15,09 ct/kWh 	 17,14 ct/kWh 	 20,40 ct/kWh 

 			   Grundpreis	 56,70 €/Jahr 	 56,70 €/Jahr 	 67,47 €/Jahr

ab ca. 1.300 kWh/Jahr 	 Energiepreis HT	 21,48 ct/kWh 	 23,53 ct/kWh 	 28,00 ct/kWh 

			   Energiepreis NT	 15,09 ct/kWh 	 17,14 ct/kWh 	 20,40 ct/kWh 

			   Grundpreis	 75,60 €/Jahr 	 75,60 €/Jahr 	 89,96 €/Jahr

Die N-ERGIE rechnet immer die günstigere STROM ERSATZV GW DT-Preisregelung ab.

Schaltzeiten

Der Niedertarif (NT) gilt zu folgenden Zeiten 

•	 an Werktagen (Montag mit Freitag) 

	 von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages 

•	 an Samstagen von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr 

•	 �an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in Nürnberg von 00.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages

Eine Veränderung oder Teilung der vorgenannten Zeiten entsprechend den Belastungsverhältnissen der  

elektrischen Anlagen des Netzbetreibers bleibt vorbehalten. Die oben genannten Zeitschaltungen erfolgen  

in Lastgruppen, so dass die Zeiten jeweils um bis zu +/- 10 Minuten variieren können.
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Stromsteuer

Die Energiepreise enthalten eine Stromsteuer in 

Höhe der jeweiligen gesetzlichen Steuersätze.  

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach  

§ 2 Nr. 3 Stromsteuergesetz sowie Unternehmen  

der Land- und Forstwirtschaft nach § 2 Nr. 5 Strom-

steuergesetz unterliegen nach § 9b Stromsteuerge-

setz einem ermäßigten Steuersatz. Für Strommen-

gen, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften mit 

einem ermäßigten Steuersatz verwendet werden, 

kann die Erstattung der gezahlten Stromsteuer vom 

Kunden beim zuständigen Hauptzollamt geltend 

gemacht werden.

Konzessionsabgabe

Die Energiepreise enthalten den Konzessions- 

abgabenhöchstsatz gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der 

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom 

und Gas (Konzessionsabgabenverordnung-KAV, 

Stand 7. Juli 2005) vom 9. Januar 1992, der an die 

Städte und Gemeinden abgeführt wird. 

Vereinbarungen mit Städten und Gemeinden, dass 

keine oder niedrigere Konzessionsabgaben be-

zahlt werden, genießen Vorrang. Die Energiepreise 

werden dann in diesen Städten und Gemeinden 

entsprechend herabgesetzt.

Laufzeit der Ersatzversorgung

Die Ersatzversorgung endet gemäß § 38 Absatz 2 

Satz 1 EnWG mit dem Zeitpunkt, ab dem der Kunde 

aufgrund eines anderen Liefervertrages beliefert 

wird, jedoch spätestens drei Monate nach Beginn 

der Ersatzversorgung.

 

 
 

 

Wenn Sie mehr über die N-ERGIE und ihre Produkte 

und Dienstleistungen wissen möchten – wir sind bei 

allen Energiefragen für Sie da.

N-ERGIE Aktiengesellschaft 

Am Plärrer 43 

90429 Nürnberg 

Telefon: 0800 1008009 

Fax: 0911 802-3668 

E-Mail: dialog@n-ergie.de 

www.n-ergie.de


